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Salvador, Adenauerallee 134, 53113 Bonn,

d. GeschäftsfÜhrer Hans-Joachim Droste und Stefan

- Klägerin -

Prozessbevolimächtiqte : Hildebrandt. Rechtsanwälte PartG mbB,
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gegen

den unter seiner Firma ,,Eurobinia" auftretenden Herrn Gerriet Harms e'K" Einsteinstraße 17'

26133 Oldenburg,

- Beklagter -

Seite 1 von 2§

Hildebrandt. Rechtsanwälte PartG mbB
Kurfürstendamm 72
10709 Berlin
Amtsgerieht Charloftenburg PR 1632 B

Telefon +49 30 23 59 58 4-E0

Telefax +49 30 23 59 58 4'90
i nfo@hildebrandt.legal
www.hildebrandt.legal

Ethik Bank
|BAN DE17 8309 4495 0003 4948 02

BIC GENODEF.lETK
USt-lD: DE350023588

t

Admin
Textfeld

Admin
Textfeld

Admin
Textfeld

Admin
Textfeld



-i

Hildehrandt.

wegen: Markenrecht und unlauterer Wettbewerb

Streitwert (vortäufig geschätzt): EUR 1 1ü.000,00

vertreten wir die Klägerin. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichern wir anwaltlich. Namens und

in Vollmacht der Klägerin kündigen wir folgende Anträqe an.

Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber den zuständigen Markenämtern in die

a) vollständige Löschung der ukrainischen Marke

vom 17 .01 .2013 mit der Anmeldenummer m201300135 und Eintragungsnummer 176574,

siehe Anlage K 1,

und/oder

b) vollständigeRücknahrnederserbischenMarkenanmeldung

§.§c

mit der Anmeldenummer )K 201 811746 vom 01 .11.2018, siehe Anlage K 2,

und/oder

c) vollständige Löschung der serbischen Wortbildmarke

.0
FSC
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mit der Anmeldenummer X 2O1A|O744 und der Eintragungsnummer 61805

30.04.2010, siehe Anlage K 3,

durch gesonderte schriftliche Erklärungen einzuwilligen.

Begründung

Die Klägerin nimmt den Beklagten am Wohnsitzort auf Löschung ausländischer Marken in Anspruch.

t.

Sachverhalt

Der Klage liegt nachfolgender Sachverhalt zugrunde:

1. Die Klägerin und ihrZertifizierungssystem in Deutschland und der Ukraine

Die Klägerin ist Teil der FSC-Gruppe. Die FSC-Gruppe betreibt ein weltweit bekanntes Zerli'fizie-

rungssystent, mit dem hauptsächlich die Produktionsstandards von Holz- und Holzprodukten ge-

kennzeichnet werden. Hierzu hält die FSC-Gruppe über die Klägerin diverse Marken. Unter an-

derem ist die Klägerin lnhaberin der Unions-Wortmarke ,,FSC" mit Anmeldepriorität vom

11.12.2AA2, die Schutz u.a. in Klasse 421ür,,analytische Tests; technische und regelnde Dienst-

leistungen in Bezug auf Holz und Holzprodukte" genießt. Einen aktuellen Registerauszug fügen

wir bei als Anlage K 4. Sie ist ferner lnhaberin der Unionswortbildmarke

llildebrandt.
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Hildebranüt.

mit Anmeldepriorität vom 1 1 .12.2AA2, eingetragen u.a. in Klasse 42 fÜr,,Analytische Tests; tech-

nische Dierrstleistungen und Dienstleistungen in Bezug auf Vorschriften im Zusammenhang mit

Holz und Holzprodukten", siehe den Registerauszug nach Anlage K 5. Dieses Baumlogo mit

Häkchen, das die durchgeführten Zertifizierungsleistungen symbolisiert, ist das allgemein be-

kannte Erkennungssymbol der FSC-Gruppe,

Ferner hat die Klägerin zwischenzeitlich am 11.12.2023 eine Unionsgewährleistungsmarke ,,FSC"

angemeldet, die sich derzeit beim EUIPO im Anmeldeverfahren befindet, siehe Anlage K 6" Hilfs-

weise zu vorstehenden Ansprüchen stützt die Klägerin ihre markenrechtlichen Ansprüche auch

auf diese Unionsgewährleistungsmarkenanmeldung Nr. 0'18961827. Sollte es aus Sicht der Kam-

mer für die Entscheidung auf diese Marke ankommen, wäre das Verfahren hinsichtlich der mar-

kenrechtlichen Ansprüche gemäß Arf. 11 Abs, 3 UMV auszusetzen, bis die Eintragung erfolgt.

Die FSC-Gruppe und insbesondere die Klägerin benutzen seit jeher das Logo

im geschäftlichen Verkehr weltweit, aber im Besonderen auch in der Europäischen Union und in

Deutschland, zur Kennzeichnung ihres auf Zertifizierung gerichteten Geschäftsbetriebs und als

Hinweis darauf, dass die gekennzeichneten Produkte zertifiziert sind. Die FSC-Gruppe meldete

das Zeichen erstmals im Jahr 1996 als mexikanische Marke an.

Das Logo ist auch urheberrechtlich geschützt und wurde von Herrn Tristram John Branscombe-

Kent entworfen. Er hat sämtliche ausschließlichen Nutzungsrechte der Muttergesellschaft des

FSC übe6ragen bzw. eingeräumt, siehe die Vereinbarung nach Anlage K 7. Der FSC nutzt
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Hildebmndt.

dieses Logo seit '1996 durchgehend und weltweit für seine Tätigkeiten. Nach dem Tod des Urhe-

bers im Jahr 2003 hat der FSC die Rechtevereinbarung korrigieren lassen, da auf der ursprüng-

lichen Vereinbarung nicht der volle Name des Urhebers angegeben war, siehe die notarielle Er-

klärung nach Anlage K 8. Die Klägerin ist von der FSC-Muttergesellschaft ermächtigt, sämtliche

Nutzungsrechte im eigenen Namen geltend zu machen, siehe die Lizenzbestätigung nach An-

lage K 9.

Das unter ,,FSC" weltweit betriebene Zertifizierungssystem ist auch in Deutschland überragend

bekannt. Denn Holz ist ein universell eingesetztes Material, sodass Verbraucher bei allen mögli-

chen Gelegenheiten mit den Zeichen der Klägerin in Berührung kommen. Neben Holzwaren, wie

Bauholz, Brennholz, Regalbrettern oder ähnlichem steht die Zerlifizierung auch für weitere aus

Holz hergestellte Produkte zur Verfügung. So sind auch die Verpackungen der Marke ,,Tetra Pak"

FSC-zertifiziert.

Küchenutensilien aus Holz tragen das FSC-Zeichen
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genauso wie Werkzeuge, die über einen Holzstiel verfügen,

genauso wie Schulhefte

llildehrandt.
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und Stifte

Hildebranilt.
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llilüebranüt.

\: rt.r*a

oder natÜrlich Möbel aus Holz'

:rse :tri,li'1 üier r3ia;;:li

Sftlafammer Badslmmer Büro nbhnzlmms Esszimms Aufbewahrung

q

Vorhänge Garten Uy'dlnätcessoires tlYelhmchten Oudet

tute,[Ctrlk.rY$Ik1&&'i@
/ F§CA: Otu&rd tu .srEfekdEl

tß
F'SC

FSCG: Deine Garantie für nachhaltigere Gartenmöbel
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Hildebrandt"

ln Deutschland gibt es derzeit über 4.000 ,,Chains of Custodf', also Produktions- und Vertriebs-

ketten, die für mindestens ein Produkt, teilweise für mehrere, kontrolliert und zertifiziert werden.

Daneben gibt es 254 zerli'fizierte Waldflächen und über 300 werbliche Lizenzverträge. Hinzu kom-

men die Abedausenden Produkte, die im Ausland hergestellt sowie zertifiziert und auf dem deut-

schen Markt vertrieben werden" Sämtliche im Vorgenannten Absatz vorgetragenen Tatsachen

kann

Herr Fabian Farkas, Acting Chief Marketing Officer des FSC, zu laden über die Klägerin,

bezeugen. Die FSC-Gruppe selbst bietet keine Waren an, sondern lizenziert lediglich die Zertifi-

zierung und Benutzung über die Klägerin gegenüber wirtschaftlich nicht verbundenen Dritten.

Umfang und Ausmaß der Zeichennutzung urrd der daraus resultierenden Bekanntheit ergeben

sich auch aus der Größe der zertifizierten Waldfläche Allein in Deutschland sind 1,44 Miliionen

Hektar Waldfläche FSC-zertifiziert. Das sind gut 5 % des gesamten Bundesgebiets. Weltweit gibt

es 1g7 Millionen Hektar FSC-zertifizierte Waldfläche. Zum Vergleich: Das ist in etwa so viel Flä-

che wie das Staatsgebiet von Deutschland, Frankreich, Polen, Schweiz, Österreich, Spanien und

Portugal zusammengenommen. Zum Beleg dieser'Tatsachen steht der bereits benannte Herr

Farkas als Zeuge zur Verfügung. Wir legen ferner einige Presseberichte und den Wikipedia-Arti'

kel als Anlagenkonvolut K 10 vor, aus dem sich dies alles ergibt.

Den FSC-Zeichen der Klägerin wird weltweit, aber auch in Deutschland, herausragende Weft-

schätzung entgegengebracht. Naturschutzorganisationen unterstützen die Tätigkeit der FSC-

Gruppe und das Zertifizierungssystem. Der WWF schreibt auf seiner lnternetseite wie aus An-

lage K 11 ersichtlich:

,.Der WWF unterstützt die Arbeit des FSC und rät dazu, beim Einkauf von Papier- und Holzpro-

dukten auf das FSC-Siegel zu achten. Zwar wird dem FSC-S iegel von Kritikern vorgeworfen,

nicht perfekt zu sein. und dasis/ es lerder auch nicht. Aber das FSC-Siegel rsf das anspruchs-

vollste, das wir zurzeit internationat finden können. FSC ist auf einem guten Weg, denn es

schafft Transparenz, indem es mrf verschiedenen Mechanismen auf Mrssstände reagieren

kann - bis hin zum Entzug des FSC-Zertifikat."

Das deutsche Unrweltbundesamt rät Verbrauchern, beim Kauf u.a. von Spanplatten, auf eine

FSC-Zertifizierung zu achten. Unter der Überschrift ,,Was Sie beim Kauf von Spanplatten beach-

ten sollten" schreibt es:
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Hildehrandt.

,,Gelabelte Produkte kaufen: Die Siegel FSC (Forest Stewardship Counsel) und PEFC (..-)

garantieren, dass für die Erzeugung von Spanplatten Halz aus nachhaltiger Waldbewiftschaf-

tung genutzt wurde." (siehe Anlage K 12)

ln einer groß angelegten, weltweiten Verkehrsbefragung hat die FSC-Gruppe durch das Mei-

nungsforschungsinstitut IPSOS grundsätzliche Fragen zu forstwirtschaftlichen Themen, Nachhal-

tigkeit, Verbraucheraufmerksamkeit und die Bedeutung der FSC-Marken untersuchen lassen.

Das im Juni2023 veröffentlichte Ergebnis der Studie legen wirvor als Anlage K13. Demnach

erkennen 46,Ä aller weltweit befragten Personen die FSC-Zeichen, in den europäischen Staaten

im Schnitt 50 % und speziell in Deutschland übentiältigende 71 % (siehe Seite 13 der Anlage

K 10). Ausweislich Seite 20, Frage B der Untersuchung genießt FSC das höchste Vertrauen in

Bezug auf den Waldschutz vor anderen Regierungs- oder Nicht-Regierungs-Organisationen, pri-

vaten Firmen oder Zertifizierungsstellen. 62 % der weltweiten Verbraucher bevozugen Produkte

mit FSC-Zerlifizierung gegenüber gleichwertigen, nicht-zertifizierten Produkten und 49 % aller

Verbraucher sind bereit, mehr für ein Produkt zu bezahlen. wenn es über eine FSC-Zertifizierung

verfügt, verglichen mit nicht-zertifizierten, äquivalenten Produkten (siehe Seite 21, Frage 6). 80 %

aller Verbraucher, die das FSC-Logo erkannt haben, vertrauen einer Marke, die FSC-zertifizierte

Produkte anbietet.

Beweise: 1. Herr Tobias Michael, Co-Ar.rtor der Studie, zu laden Über die lpsos GmbH, Sach-

senstr. 6, 20097 Hamburg

2. Frau Manuela Schrödel, Co-Autorin der Studie, zu laden Über die lpsos GmbH,

ebenda

3. Herr Dr. Heiko Lehmann, legal research expert der lpsos GmbH, zu laden über

diese, ebenda

Bei Bedarf können zahlreiche weitere Nachweise fur die Bekanntheit und Wertschätzung der Kla-

gemarke beigebracht werden. Nötigenfalls beantragen wir die Einholung eines

gerichtlichen Sachverständ igengutachtens.

Die FSC-Gruppe ist unter anderem auch in der Ukraine aktiv. Wir legen exemplarisch einen eng-

lischsprachigen Auszug der Webseite des FSC als Anlage K 14 vor. Wie ersichtlich, betreibt der

FSC das Zertilizierungssystem unter dem Zeichen ,,FSC" auch in der Ukraine'
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Der Beklagte, seine Aktivitäten in der Ukraine und die markenrechtliche Lage dort

Der Beklagte ist ein Holzhändler aus Oldenburg, der nach eigener Darstellutrg seit 1985 mit Ro-

binienholz ,,arbeitet und handelt" und seit 2003 unter seiner Firma Eurobinia auftritt. Neben seiner

beruflichen Tätigkeit hat sich der Beklagte dem von ihm selbst so bezeichneten ,,Kampf" gegen

den FSC verschrieben. Unter seiner Domain wvrrw.fragen-an-den-fsc.de betreibt der Beklagte ein

Portal, über das er die FSC-Gruppe und ihre Zertifizierung kompromisslos schlecht macht. Er

sammelt dort negative Presseberichterstattung und weist auf angebliche Missstände hin.

Screenshots der Webseite legen wir vor als Anlage K 15.

Wegen seiner unausgewogenen Öffentlichkeitsarbeit hat die mexikanische Muttergesellschaft

der Klägerin den Beklagten bereits vor vielen Jahren einmal erfolglos vor dem Landgericht Braun-

schweig auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Urteil legen wir der Vollständigkeit halber

als Anlage K 16 bei, Die hiergegen eingelegte Berufung ist später zurückgenommen worden.

Was den Beklagten genau antreibt, ist unklar, Auch seine fachliche Kritik bleibt zumeist im Un-

klaren und Polemischen. Jedenfalls aber führt der Beklagten seinen von ihm selbst so bezeich-

neten ,,Kampf' seit einigen Jahren sogar internationäl und auch dort mit harten Bandagen. So hat

der Beklagte insbesondere wettbewerbswidrige Blockade-Marken als Mittel für sich im Karnpf

gegen den FSC entdeckt und sich in Serbien (hierzu sogleich) und der Ukraine Markenrechte

gesichert, bevor der FSC dies selbst tat.

ln der Ukraine meldete der Beklagte am 17 .ü .2A13 das Zeichen

.ß
FSC

als nationale Worlbildmarke in den Klassen 19, 31 und 35 beim zuständigen ukrainischen Amt

für Geistiges Eigentum (Ukrainian National Office for lntellectual Property and lnnovations -
,,UANlPlO") an. Die Marke wurde am 25.09.2013 eingetragen (Nr.: 1V6574). Eine Kopie des uk-

rainischen Markenregisters, aus dem sich dies ergibt, ist als Anlage K 1 bereits vorgelegt.

Die Klägerin beantragte etwas später, am 11 .09.2014, Schutzerstreckung ihrer lnternationalen

Registrierungen Nr. |R1231421,,FSC" (Wortzeichen) und lR 1231527
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F'SC
auf das Gebiet der Ukraine für Waren und Dienstleistungen der Klasse 16, 19, 20,31, 35, 40

und 42. Die in der Ukraine von Amts wegen zu prüfenden relativen Eintragungshindernisse fÜhr-

ten zu einer teilweisen Verweigerung der Schutzerstreckung. Der Klägerin wurde die Schutzer-

streckung aber gewährt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 20 und 40. Enisprechen-

den Schutzgewährungsbescheide des ukrainischen Amts gemäß Regel 18ter PMMA fügen wir

als Anlagen K 17 und K 18 bei.

Später, am 15.11.2016, meldete die Muttergeseilschaft der Klägerin. die Forest Stewardship

CouncilA.C-, die Zeichen ,,FSC" (Wortzeichen) und

als nationaie Marken in den Klassen 2,4 und 42 an. Diese Markenanmeldungen sind aufgrund

der älteren Rechte des Beklagten ebenfalls von Amts wegen beanstandet worden. Sie befinden

sich seitdem im Eintragungsverfahren siehe die AuszÜge nach Anlage K 19.

Am 24.12.2Aß meldete die Muttergesellschaft der Klägerin die Zeichen ,,FSC" als Wortmarke

und

$
FSC

$
FSC
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llildehtandt.

beim UANIPIO für Waren der Klassen 1 und 4 an. Diese Marken sind seit dem 15.122.12.2A21

eingetragen, siehe den Registerauszug nach Anlage K 20.

Ferner meldete die Klägerin am 11.01. und am 26.01 .2024 die Zeichen

F'SC
jeweils als Wortbildmarken beim UANIPIO für Waren und Dienstleistungen der Klassen 19, 31

und 35 an. Die Anrneldungen sind ebenfalls noch in der Prüfungsphase" Registerauszüge sind

beigefügt als Anlage K 21.

lm Ergebnis verfügt die Klägerin damit über Markenrechte in der Ukraine an den FSC-Zeichen

für diverse Holzprodukte, Papier, Möbel und Dienstlbistungen mit Bezug zu Bäumen und Holz.

Gegen die vorbenannte Blockade-Marke des Beklagten war bis vor Kurzem ein Verfallsverfahren

bei den ukrainischen Gerichten anhängig, das die FSC-Gruppe am 09.06.2017 eingeleitethatte.

Nach Löschungsanordnung in l. lnstanz änderte das Berufungsgericht die Entscheidung am

17-06.20232u Gunsten des Beklagten ab. Das Urteil istmittierweile rechtskräftig, da das oberste

ukrainische Gericht, vergleichbar dem Bundesgerichtshof, das Rechtsmittel gegen die Entsctlei-

dung des Berufungsgerichts zurückgewiesen hat. Die ukrainische Entscheidung samt einer deut-

schen, maschinellen Arbeitsübersetzung fügen wir bei als Anlage K 22.

Wie ersichtlich (siehe Seite 13 der Hilfsübersetzung in Anlage K22), war Grund fÜr den Erfolg

der Berufung des Beklagten, dass das Berufungsgericht für die Berechnung der Benutzungs-

schonfrist die Regeln des Assoziierungsabkommens der Ukraine mit der Europäischen Union

anwandte. Die sich daraus ergebende fünfjährige Frist war zum Zeitpunkt der Erhebung der Ver-

fallsklage noch nicht abgelaufen, sodass die Marke des Beklagten noch nicht verfallsreif gewesen

sei. FSC war hingegen davon ausgegangen, dass noch die normierte Benutzungsschonfrist des

nationalen Rechts anzuwenden sei, die lediglich drei Jahre betrug. Mittels des Assoziierungsab-

kommens wurden Teile des ukrainischen Markenrechts mit dem europäischen Markenrecht har-

monisieft. Soweit im Assoziierungsabkommen geregelt, ergibt sich aus diesem das ukrainische

Markenrecht. Das Assoziierungsabkommen legen wir daher vor als Anlage K 23.
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Hildehrandt.

ln der Sache ftatte der Beklagie die Benutzung seiner Marke durch diverse Lizenzverträge nach-

weisen wollen sowie durch zwei angebliche Kaufverträge über Holzwaren. Die entsprechenden

Unterlagen legen wir der Vollständigkeit halber hier vor als Anlagenkonvolut K24.lm ukraini-

schen Verfahren war es auf diese unterlagen nicht angekommen.

Unabhängig vom Vorgenannten rst die ukrainische Blockade-Marke des Beklagten wie aus An-

lage K 1 ersichtlich derzeit als ungültig im Register eingetragen, da die Löschungsanordnung

l. lnstanz bereits vollzogen worden ist. Durch die Aufhebung der Entscheidung in ll. und lll. ln-

stanz ist die Löschung aber aufgehoben worden. Dies ist aber noch nicht im Register vermerkt.

Materiellrechtlich ist die Marke daher wohl noch/wieder existent.

3. Die markenrechtliche Lage in Serbien

DieFSCACmeldeteam30.l2.2}lginSerbienihrBaumlogoindenKlassen 1,2,3,4'5'8,9,

10,1'1.12,13.14,15,16,17,18,19,20.21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36'

40, 41, 42, 44 an. Die Anmeldenummer lautet X 201912079. Ein aktueller Registerauszug ist als

Anlag K 25 beigefÜgt.

Zuvor hatte der Beklagte in Serbien jedoch bereits Marken zu Blockadezwecken angemeidet bzw.

envorben, und zwar die im Antrag zu 1) ersichtlichen:

Am 30.04.2010 ist die Wortbildmarke

§.' 5* {
zur Anmeldenummer }|( 201010744 angemeldet und am 25.10.2010 zur Eintragungsnum-

mer 61805 in den Klassen 19, 20, 31, 35 und 37 eingetragen worden, siehe Anlage K 3.

Die Marke ist insbesondere eingetragen fÜr diverse Holzwaren in Klasse '19'

Ursprünglich hatte die Marke eine serbische Gesellschaft mit beschränkter Haftung ange-

meldet, die 1-lpor,rseogHo-npoMerHo npe4y:ehe Apru Aoo (transl.: Proizwodno-Prometno
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Preduzenje Arisch DOO) mit Sitz in

29.09,2010, ist die Anmeldung indes

seitdem lnhaber der Marke ist.

Hildehrandt.

Kragujevac, Serbien. Vor der Eintragung noch, am

bereits auf den Beklagten ubertragen worden, der

. Am 1.11.2018 hatte der Beklagte unter seiner aus dem Rubrum ersichtlichen Firmierung

EUROBINIA das Zeichen

F"§C

zur Anmeldenummer »<201811746 in den Klassen 16, 40 und 42 angemeldet, siehe Anlage

K 2. Die Marke befindet sich seitdem im Eintragungsverfahren.

Das serbische Markenamt prüft relative Eintragungshindernisse von Amts wegen. Der oben ge-

nannten Markenanmeldung der FSC AC hielt das serbische Markenamt daher die genannten

Marken des Beklagten entgegen und venr'reigerte die Eintragung.

Daraufhin reichte die FSC AC am 22.01.zL2lKlage gegen den Beklagten auf Übertragung seiner

beiden serbischen Marken beim Handelsgericht in Belgrad ein, siehe Anlage K 26 (inkl. engli-

scher Arbeitsübersetzung). Diese wurde per Urteil vom 17.03.2A22 abgewiesen, siehe Anlage

K 27 (ebenfalls inklusive englischer Arbeitsübersetzung). Die Berufung des FSC AC vom

19.O5.2022, siehe Anlage K 28 (inklusive einer englischen Zusammenfassung), ist derzeit beim

Rechtsmittelgericht in Belgrad anhängig. Die Klage stützt sich auf Bösgläubigkeit des Beklagten,

wie sich aus der englischen Übersetzung zur Berufungsbegründung nachvollziehen lässt.

Mit Serbien besteht ebenfalls ein Assoziierungsabkommen der EU, das wir vorlegen als Anlage

K 29. Wie ersichtlich, sind die Auswirkungen auf das Markenrecht indes minimal.

ln Serbien hat der Beklagte zwischenzeitlich Klage gegen die Mutter- und eine Schwestergesell-

schaft der Klägerin erhoben sowie gegen zwei Partner der FSC-Gruppe, die am Zeftifizierungs-

vorgang des FSC in Serbien beteiligt sind. Der Beklagte wirft ihnen Markenverletzung seiner oben
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Hildebranüt.

benannten serbischen Marke Nr.61805 (Anlage K3) vor und fordert hierfür Schadensersatz in

Höhe von RSD 61 Mio., umgerechnet rund EUR 50Ü.000'00.

4. Die jüngsten Ankündigungen des Beklagten für die Ukraine

Am 8.11.2023 wandte sich der Beklagte in einer E-Mail an den FSC, d. h. an die Klägerin sowie

sämliche Mutter- und Schwestergesellschaften, und Dritte, die wir als Anlage K 30 vorlegen,

aber auch hier nachfolgend ungekürzt wiedergeben:

,,An die Geschäfrsfü hru ng

FSC GlobalDeveloPment GmbH, Bonn

FSC lntemational gGmbH, Bonn

FSC A.C., Mexiko, Oaxaca

Scheinbar alle unter der Mailadresse: info@fsc.orq zu ereichen

ASI Assura nce Seruices lnternationat GmbH / Bonn asi-info@asi'assurance.org

Verein für verantwoftungsvolle Watdwirtschafr e.V. Freiburg info@fsc'deutschland'de.

Gufes Holz Service GmbH ebesno über info@fsc-deutsc.hland.de zu erreichen

Sehr geehrie Damen und Herrn

Seit nunmehr mehreren Monaten lst das Markenrechtsufteil in der Ukraine rechtskräftig-

Wie sie rvlssen sollten wurde die Klage des FSC AC gegen mich im vollen Umfang zurückge-

wiesen. das urteit ist nunmehr rechtskräfti7. Hier der Llnk zum ufteil:

https : //reye str. co u rt. gov. u a/Review/ 1 1 24 Bg 34 1

Bei Bedarf kann ich lhnen gerne eine Maschinelle Übersetzung des Rechtskräftigen Urteils

zur Verfügung stellen.

Da sie brsher keinerlei Konsequenzen aus dem Urteil gezogen haben, frage ich mich, wie sie

weiter gedenken vorzugehen.

Nach meiner Kenntnis haben Sie ureder lhre Lizenz ausgebenden Konfarmitätsbewertungs-

tetlen, noch deren Auditoren noch lhre Lizenznehmer bisher über das rechtskräftige Urteil in'

formiert bzw. eine weitere Nutzung untersagt. Slaffdessen generieren sie weiterhin erhebliche

Einnahmen mit meinem Warenzeichen.
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BeieinemRundganginHandelshäuserninKiewundCharkiewwurdenweiterhinanetlichen
produkten mein warenzeichen fesfgesfe/lt. Zudem verbunden mit einer Reputafionsschädi-

genden Werbeaussage.

Dies betraf auch viele lmportprodukte'

Ebenso wurde in einer Anatyse der in der ukraine mit lhrem Zeftifikat lizenziefte Betriebe und

deren webseitenfesfgesfellf, dass tioch immer atle Betriebe mein Markenzeichen benutzen'

EsgibthierfürmichmehrereMögtichkeitendesweiterenVerfahrens:

Zunächst einmal:

, Schriffl iche Berelterklärung der Übernahme meiner qesamten Kosten der Anwaltlichen

V e rtret u n g sow i e d e r e nt sta n d e n e n Gerichf skosfen'

sorfen sie diesem Ersuchen nicht bis zum 21.11.2023 schriftlich zustimmen, erübriEen sich

alle weiteren im weiteren skizzierten möglichen Vergleichsverhandlungen mit meinerseits fol'

genden Schnften zun ächst:

, Anwaltliches lnfamtationsschreiben an lhre Konformitätsbewertungslellen' dass erne Li-

zenzierungmeines Markenzeichens in der ukraine nicht stattl'raft ist und späfestens mit sofor'

tiger Wirkung zu unterlassen ist'

oAnwaltljchesAuskunffsersuchenandieobenadressierfenFirmensowielhreKonformi-

tätsbewertungstelen über eine Auftistung mit Namen und Adressen über iegliche Firmen, die

in die lJkraine Produkte mit meinen Markenzeichen versehen, ex- bzw' lmportieren (also z'B'

Zerlifikatsinhaber FM/COC, lizenzierte Handelshäuser, werbelizenzträger) und die daraus seif

dem 1 7-1 -201 3 iährtich generierten Einnahmett

, Erlass von zunächsf einstweilr gen Veffügungen auf Unterlassung gegen alle Nutzer und

Ausstel/er (also Lizenznehmer und deren Konformitätsbeweftungstelten) meines Markenzei-

chens, sowie lnternationalen lm- und Exporleuren von mit meinem Ätlarkenzeichen versehe-

nen Waren in der Ukraine'

. Anwalt/iches lnformationsschretben an lhre Arbeitsgruppe in der lJkraine' dass sre mll

sofortiger wirkung iede Benutzung, at)ch in Lizenz oder sonsftg er Art und weise zu unterlas'

sen haben
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, Schade nsersatzklage gegen FSC Äc bzw. Global Development GmbH für die langjährige

N utzu ng me i ne s Alarke nzeiche n s.

. Anwaltliche Prüfung einer Betrugsanzeige gegen FSC AC und Global Development GmbH

weEen wissentlich unrechtmäßigen Lizenzausgaben unter Vartäuschung falscher Tatsachen

in den Lizenzverträgen an lhre Lizenznehmer.

Das Ganze istfür mich und Sie mif hohen Kosfen undlogisftschem Aufwand in der Ukraine

verbunden, sowie für Sie mit erheblichen Unannehmlichkeiten

Daher schlage ich zunächst vor, eine mögliche außergerichtliche Einigung in Deutschland.

unter deutschem Recht zu versuchen herbeizuführen.

Dleses könnte unter den Grundbedingungen geschehen;

a) Schriftliche Anerkennung durch die oben adressierle n Firmen der unrechtmäßigen Benut-

zung meines Warenzeichens self dem 17.1.2013

b) Schriftliche Bereiterklärung, dass sämtliche,'auch evtl. nachfolgende gerichtliche Ausei-

nandersetzungen aussch/leßlich in Deutschland unter deutschem Recht vor einem Oldenbur'

ger Gericht geführt werden würden.

Mit einer Frist bis zum

Freitag 21-11-2023

Werde ich zunächst stillhalten.

Sollte ich bis zu dlesem Zeitpunkt keine positive Nachricht von lhnen erhalten, werde ich mir

vorbehalten, oben skizzierte und gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten

Mit fre u nd I iche n G rü ße n

Gerriet Harms"

Zusammengefasst schlug der Beklagte in dieser E-Mail eine Art Einigung vor. Nach dem Willen

des Beklagten sollte sich der FSC unter Verweis auf das,,Markenrechtsurteii in der Ukraine" (ge-

gen das zum damaligen Zeitpunkt noch das Rechtsmittel zum obersten Gericht der Ukraine an-

hängig war) dazu verpflichten, sämtliche Anwaltskosten des Beklagten in der Ukraine zu
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übernehmen, die Verletzung der Marke des Beklagten in der Ukraine einzugestehen und sich zu

verpflichten, sämtliche Marken benutzu ngen dorl künftig zu unterlassen.

Für den Fall der Nicht-Annahme dieses Vorschlags stellte der Beklagte diverse Drohungen auf,

die sämtliche darauf abzielen, eine Benutzung der FSC-Zeichen in der Ukraine zu verhindern, sei

es durch die Zefüfizierungsstellen oder durch die Warenhersteller und -händler, die FSC-

zertifizierte Frodukte in der Ukraine besitzen, damit handeln oder solche ein- oder ausführen.

lnsbesondere drohte der Beklagte korrkret an, ,,anwaltliche lnformationsschreiben" an sämtliche

Zertifizierungsstellen (,,Konformitätsbewertungstellen") zu versenden, mittels derer zur sofortigen

Unterlassung der Markenbenutzung aufgefordeftwerden soll. Ferner drohte der Beklagte die Be-

antragung einstweiliger Unterlassungsverfügungen sowie die Geltendmachung von Auskunft und

Schadensersatz an.

Die Drohungen sind in einem anwaltlichen Schreiben des Beklagten vom 20.12.2023 noch einmal

bekräftigt worden, siehe Anlage K 31. Sowohl die in der Mail gesetzte Frist zum 21.11.2023 als

auch die im Anwaltsschreiben gesetzte Frist zum 17.01.2024 sind fruchtlos verstrichen. Es ist

daher damit zu rechnen. dass der Beklagte jederzeit losschlägt und tatsächlich die Geschäfts-

partner der Klägerin in der Ukraine mit unberechtigten Schuizrechtsvenvarnungen überzieht, wie

er es in Serbien mittlerweile bereits getan hat.

lt.

Rechtliche Würdigung

Die Klage ist zulassig und begründet.

Zuständigkeit

Für sämtliche Anträge ist das angerufene Gericht international und örtlich als zuständige Kenn-

zeichenstreitkammeram Wohnsitzort des Beklagten allgemein zuständig, § 12 ZPO in Verbin-

dung rnit § 140 Abs. 1 MarkenG. Denn auch Streitigkeiten über ausländische Marken stellen

Kennzeichenstreitsachen dar (BeckOK/Kur/v. BomhardiAlbrechUGruber: Markenrecht, 35. Edi-

tion 2023. MarkenG § 140, Rn. 10).

Zulässigkeit

Sämtliche Klageanträge sind zulässig.

1.

2.
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Zwar wären die Löschungsanträge gegen Marken im Ausland innerhalb der Europäischen Union

nach Ar1. 24 Nr. 4 Brüssel la-Verordnung (EuGVVO) unzulässig, da danach die Gerichte des

Staats der Eintragung ausschließlich international zuständig sind" Weder Serbien noch die Ukra-

ine sind indes Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und die Brüssel la-Verordnung gilt im

Verhältnis zu ihnen nicht unmittelbar.

Es ist auch anerkannt, dass die Norm im Verhältnis zu Drittstaaten grundsätzlich nicht angewandt

werden kann, da es andernfalls zu Schutzlücken kommen könnte (vgl. MüKolGottwald'. ZPO,

6. Auflage 2022, Brüssel la-VO, Art.24 Rn. 5f.; BeckOKlVorwerk/WolflVoss/er ZPO, 50. Edition

2023, Brüssel la-VO, Art.24 Rn" 3).

Eine entsprechende Anwendung käme daher allenfalls in Frage, wenn zwischenstaatliche Ver-

träge ausdrücklich vorsehen würden, dass die EuGWO anzuwenden wäre oder ihrerseits ent-

sprechende Vorschriften vorsähen. Beides ist indes nicht der Fall. Sowohl mit Serbien als auch

mit der Ukraine hat die Europäische Union Assoziierungsabkommen geschlossen, die als Anla-

gen vorliegen, das Abkommen mit Serbien als Anlage K 29, das mit der Ukraine als Anlage K 23,

lm Abkommen mit Serbien befasst sich Artikel 75 mit Markenrechten sowie der zugehörige An-

hang Vll. lnsbesondere auch dort gibt es aber keine dem Art-24 Brüssel la-Abkommen vergleich-

bare Regelung oder ein Anwendungsgebot der EuGWO. Dasselbe gilt in Bezug auf das Assozi-

ierungsabkommen mit der Ukraine, wobei sich die maßgeblichen Vorschriften zu Marken bzw.

gewerblichen Schutzrechten allgemein in den Art. 193 ff. finden.

lm Übrigen sind keine Zulässigkeitsbedenken ersichtlich.

Begründetheit

Die Klage ist auch begründet. Denn der Klägerin stehen die geltend genrachten Ansprüche auf

Löschung der ukrainischen Marke (hierzu unter a)) sowie der serbischen Marken (hierzu unter b))

zu.

a) Löschung der ukrainischen Marke

Die Klägerin hat Anspruch auf Löschung der im Antrag zu a) benannten ukrainischen

[\4arke, und zwar aus jedem einzelnen der vier nachfolgenden Gründe: Die Markenanmel-

dung des Beklagten ist wegen Nichtbenutzung nach nationalem Markenrecht verfallsreif

(hierzu unter (1)). Ferner stellt die Markenanmeldung nach § 4 Nr. 4 UWG eine unlautere

Behinderung der Klägerin in Deutschland dar (hierzu unter (2)). Die Anmeldung des
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Zeichens als Marke stellt außerdem eine rechtswidrige Venruedungshatrdlung an einem ur-

heberrechtlich geschützten Werk dar (hierzu unter (3)). Zaletzt ist die Marke nach ukraini-

schem Markenrecht als bösgläubige Markenanmeldung zu beurteilen, sodass die Klägerin

Löschungsansprüche nach dem nationalen Markenrecht der Ukraine geltend macht (hierzu

unter (4)).

(1) Verfall

Der Klägerin steht zunächst eine Löschungsanspruch nach nationalem. ukrainischen Mar-

kenrecht zu, da die Marke des Beklagten in der Ukraine mittlerweile wegen Nichtbenutzung

verfallen ist.

Die im Antrag zu 1.a) benannte ukrainische Marke ist angemeldet am 22.06.2A1A.

Seit dem 26.09.2ü18 ist die Marke benutzutrgspflichtig. Sie ist seitdem nicht benutzt

worden.

Die Löschung der Marke wegen Veffalls in dem ukrainischen Verfahren ist lediglich

zurückgewiesen worden, weil die Benützungsschonfrist zum Zeitpunkt der Klageer-

hebung in der Ukraine noch nicht abgelaufen war. Gemäß Art.'t97 des Assozile-

rungsabkommens der EU mit der Ukraine beginnt die Benutzungsschonfrist mit Ab-

schluss des Eintragungsverfahrens, also hier mit der Eintragung am 25,09.2013, unC

beträgt 5 Jahre. Mittlerweile ist die Benutzungsschonfrist somit längst abgelaufen.

Andenveitige Rechtshängigkeit entgegenstehende Rechtskraft der ukrainischen Eht-

scheidung bestehi nicht, weil das anhängige Verfahren in der Ukraine einen anderetr

Benutzun gszeitraum betrift .

(2) UnlautereBehinderung

Die Marken des Beklagten in der Ukraine stellen unlautere Behinderungen der Klägerin in

Deutschland dar, § 4 Nr. 4 UWG, die entsprechende Löschungsansprüche als Spezialform

des allgemeinen Beseitigungsanspruch auslösen, § I Abs. I UWG (m.w.N. BGH,

IZR 107110 vom 30.01.20'14, Rn.23 - H 15).

i) s 4 Nr. 4 UWG ist nach dem internationalen Kollisionsrecht anwendbar. Das anwend-

bare Recht bestimmt sich gemäß Art. 3 Rom ll-Verordnung nach der für das Lauter-

keitsrecht speziellen Norm des Art. 6 Rom ll-Verordnung. Demnach kommt es fÜr das

anwendbare Recht darauf an, in welchem Staat die Wettbewerbsbeziehungen

i)

ii)
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beeinträchtigt worden sind oder wahrscheinlich beeinträchtigt werden, Art. 6 Abs. 1.

Werden die Märkte mehrerer Staaten (wahrscheinlich) beeinträchtigt, kann das Recht

des angerufenen Gerichts angewendet werden, wenn dessen Markt zu den beein-

trächtigten gehört, Art. 6 Abs. 3 b) Rom ll-Verordnung.

Dies ist hier der Fall. Denn die Behinderung der geschäftlichen Aktivitäten der Kläge-

rin in der Ukraine hätte unmittelbare Auswirkungen auf ihre Tätigkeiten in Deutsch-

land, Dies ergibt sich schon daraus, dass die Ukraine wichtigster Handelspartner der

Bundesrepublik ist und große Mengen an Holz und aus Holz hergestellten Waren

liefert. Diese Beziehung hat sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine noch

intensiviert, da die wegfallenden, russischen lmporte durch ukrainische aufgefangen

werden.

Die Anmeldungen dienen dabei allein dem Zweck, etne Kennzeichnung der zertifi-

zierten Waren in der Ukraine zu verhindern und das Vedrauen des internationalen

Verkehrs in das System der Klägerin zu unterminieren. Denn der Markt für Holz und

aus Holz hergestellten Produkten ist international, die großen WaldEebiete Osteuro-

pas sind wichtiger Lieferant für Produktionsstätten in Deutschland und anderswo. Die

relevanten Marktteilnehmer sollen verwirrt und bei jedem Kauf vor die Frage gestellt

werden, ob im Ausland gekaufte Waren mit den echten FSC-Marken gekennzeichnet

sind oder ob es sich um Fantasie-FSC-Kennzeichnungen handelt, die der Beklagte

in der Ukraine und in Serbien ausgeben körrnte. ln internationalen Lieferketten kön-

nen solche Störungen zu einem grundsätzlichen Vedrauensverlust in das Zertifizie-

rungs-system per se auslösen, weil Marktteilnehmer bei einer ersten solchen Beein-

trächtigung später aus Sorgfaltsgründen naturlich immer mehr und verstärkt prüfen

müssen, ob es mittlerweile nicht auch andere Fantasie-FSC-Kennzeichen in sonsti-

gen Staaten gibt.

Ferner ist die Spezialnorm des Art. 6 einer Auflockerung durch Art. 4 Rom ll-

Verordnung zugänglich und deutsches Recht ist auch deshalb anwendbar, weil ge-

mäß Art. 6 Abs. 2 Rom ll-Verordnung die lnteressen des FSC als einziger Wettbe-

werber beeinträchtigt werden (vgl. MuKo/Junker. BGB, 8. Auflage 2021, Rom ll-VO,

Art. 4 Rn. 79). Gemäß Art. 4 Abs. 2 Rom ll-Verordnung ist daher deutsches Lauter-

keitsrecht anzuwenden, weil beide Parteien ihren gewöhniichen Aufenthalt bzw. ihren

Sitz in Deutschland haben.
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Dem steht auch nicht entgegen, dass das ukrainische und das serbische Markenrecht

ihrerseits Löschungstatbestände vorsehen, die als konkurrierende Anspruchsgrund-

lage in Frage kommen. Denn cler lauterkeitsrechtliche Löschungsanspruch ist neben

den markenrechtlichen Löschungsgründen ohne Weiteres durchsetzbar (so bereits:

BGH GRUR '1998, 41 2,414 Analgin; sielre auch BGH I ZR 38/05 v. 10.1.2008, Rn. 2',1

- AKADEMIKS). Das ukrainische Markenrecht hat daher nach der hier maßgeblichen

deutschen Sicht des lex fori(BeckOK/Hau/Posectd Spickhoff: BGB, 68. Edition 2023,

VO (EG) 864120A7,Art. 4 Rn. 4) keine Ausschlusswirkung gegenuber dem deutschen

Lauterkeitsrecht. Auch dem ukrainischen Markenrecht selbst ist eine solche Aus-

schlusswirkung nicht zu entnehmen. Hierzu kann nötigenfalls ein Rechtsgutaehten

eingeholt werden.

ii) Die Voraussetzungen des lauterkeitsrechtlichen Löschungsanspruchs wegen wettbe-

werbswidriger Behinderung sind erfüllt. Die Voraussetzungen dieses wettbewerbs-

rechtlichen Löschungsanspruchs decken sich mit dem deutschen Eintragungshinder-

nis wegen bösgläubiger Markenanmeldung (BGH GRUR 1gg8, 412,414 Analgin',

BGH GRUR 2000, 1 032, 1034 EQUI 2000; BGH GRUR 2A04,79A,793 Gegenab-

mahnung', BGH I ZR 38/05 v. 10.1 .2008 AKADEMIKS,Tz.2I). Unlautere Urnstände

der Markenanmeldung sind dabei nach der Rechtsprechung des BGH insbesondere

dann anzunehmen, wenn der Anmelder das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen

Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwür-

digen Besitzstands des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenifi-

zer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sper-

ren (BGH, lZBgl0l vom 30.10.2003, Rn. 2'1 - St00)-

Genau das ist hier der Fall. Der Beklagte kann keinen sachlichen Grund dafür anfüh-

ren, das (von ihm sogar verhasste) FSC*Zeichen in der Ukraine angemeldet zu ha-

ben, außer clie geschäftlichen Aktivitäten des FSC zu stören. lnsbesondere hat er

selbst keine Benutzungsabsicht für die Marken, was sich in deren jahrelanger Nicht-

benutzung manifestiert. Umgekehrt zeigen die Droh-E-Schreiben (Anlagen K 30 und

K 31), dass der Beklagte die geschäftlichen Tätigkeiten in der Ukraine stören will und

womöglich bald auch wird. Auch aus den Störaktivitäten in Serbien wird die Bösgläu-

bigkeit des Beklagten offenbar.
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(3) Urheberrechtsverletzung

Die Anmeldung der FSC-Zeichen als Marken in der Ukraine und in Serbien stellen jeweils

rechtswidrige Verwertungshandlungen an einem urheberrechtlich geschützten Werk dar.

i) Anzuwenden ist das Urheberrecht der Ukraine. Das FSC-Logo, das der Beklagte dort

als Marke angemeldet hat, stellt dabei ein urheberrechtlich geschütztes Werk dar.

Dabei entspricht der Werkbegriff der Ukraine dem europäischen. Denn Art. 171 des

Assoziierungsabkommens der EU mit der Ukraine entspricht Art 4 Abs. 1 Richtlinie

(EG) 2001/29 (lnfo Soc-RL), der in Deutschland wiederum in § 17 UrhG umgesetzt

wurde. Da das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine den Zweck hat, die Rechts-

angleichung der EU und der Ukraine voranzutreiben sind die in dem Assoziierungs-

abkommen geregelten Begriffe nach ukrainischem Recht nunmehr europäisch har-

monisied auszulegen.

Nach europäischen Maßstäben stellt das Logo

ein urheberrechtliches Werk dar. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH setzt ein

Werk eine eigene geistige Schöpfung mit Originalität oder lndividualität voraus (EuGH

GRUR 2009, 1A41 Rn. 37 -lnfopaq; EuGH GRUR 2011, 220 Rn. 45

- BSA/Kulturministerium, EuGH GRUR 2012,156 Rn. 97 - FootballAssociation Pre-

mier League u. Murphy; EuGH GRUR 2A12, 166 Rn. 87 - Painer, EuGH GRUR 2012,

386 Rn. 38 - Foofba ll Dataco). Dies setzt voraus, dass dem Urheber ein hinreichen-

der Gestaltungsspielraum zur Verfügung steht, in dem sich seine Persönlichkeit aus-

drücken kann.

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Denn zur Gestaltung eines Logos gibt es

endlose Gestaltungsmöglichkeiten. Vorliegend ist es dabei sogar so, dass das Logo

originell und ideenreich die Thematik Natur (Baum) und Zertifizierung (Haken) zu ei-

nem einzigen Symbol verknüpft.
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Ausschließliche Verwertungsrechte liegen beider FSC-Gruppe, da der Urheber sämt-

liche Veru,rertungsrechte an dem Werk der FSC AC eingeräumt hat, welche wiederum

die Klägerin zur Rechtsverfolgung im eigenen Namen ermächtigt hat (siehe Anlage

Ke)

lm Zuge einer Anmeldung des Werks als Marke finden zahlreiche Venruertungshand-

lungen ohne Zustimmung des Berechtigten statt. So musste der Beklagte das Werk

zunächst vervielfältigen, um es anschließend zu verbreiten. Schließlich wird das Werk

durch das Markenamt öffentlich zugänglich gemacht, wofür der Beklagte als Täter,

jedenfalls als Gehilfe verantwottlich ist.

(4) Bösgläubigkeit

Der Klägerin stehen ferner Löschungsansprüche nach ukrainischem Markenrecht gegen

die Marken des Beklagten zu, da es sich nach dem jeweiligen nationalen Recht um bös-

gläubige Markenanmeldungen handelt. Hierzu kann nötigenfalls ein Rechtsgtrtachten ein-

geholt werden.

b) Löschung der serbischen Marken

Auch im Hinblick auf die Löschung der serbischen l\larkenanmeldungen ist die Klage be-

gründet. Denn auch insoweit steht der Klägerin ein Löschungsanspruch zu, und zwar aus

jeweils beiden der nachfolgenden Gründe für sich genommen: Die Marken sind verfallsrelf

wegen Nichtbenutzung (hierzu unter (1)). Ferner stellen auch die serbischen Marken un-

lautere Behinderungen der Klägerirr irr Deutschland dar (hierzu unter (2)).

(1) Verfall

Die serbische Marke mit der Anmeldenummer 201010744 und der Eintragungsnummer

61805 vom 30.04.2010 ist längst benutzungspflichtig" Eine rechtserhaltende Benutzung des

Zeichens in Serbien gibt es nicht. Maßgeblich sind die letzten fünf Jahre vor Einreichung

der hiesiEen Klage.

(21 UnlautereBehinderung

Zur unlauteren Behinderung gilt im Wesentlichen das zur ukrainischen Marke Gesagte.

Eine Behinderung des deutschen Marktes ist auch deswegen anzunehmen, weil die An-

meldungen durch den Beklagten auch darauf abzielen, serbische Expode nach

ii)

iii)
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Deutschland FSC-zertifizieder Waren zu verhindern. Der Aufbau geeigneter Ersatzzeichen

ist der Klägerin nicht zuzumuten. Umgekehrt verfolgt der Beklagte mit seinen Marken, wre

es die Klage in Serbien zeigt, handfeste, unlautere lnteressen mit seinen Blockademarken

und fordert umgerechnet rund EUR 500.000,00. Dieses trademark-squatting schützt keine

Rechtsordnung der Welt, weder die deutsche noch die serbische.

Den Streitwert schätzt die Klägerin wie folgt: Die Löschungsansprüche in der Ukraine und in Serbien

bewertet sie mit jeweils EUR 50.000,-, wobei für Serbien ein 20%iger Aufschlag für die zweite Marke

erfolgt.

- digital srgniert -

Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt

Rechtsanwalt

- digital signieft -

Marc Steinmayer, LL.M. (Torino)

Rechtsanrvalt

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
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